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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Der Beschwerdeführer hat im Rahmen der europaischen 

Eignungsprüfung vom April 1998 die PrUfungsaufgabe C mit 

folgendern Ergebnis wiederholt: 

C: 5 - nicht ausreichend. 

II. 	Mit Schreiberi vom 29. September 1998 wurde dem 

Beschwerdeführer die Entscheidung der Prufungskornmission 

mitgeteilt, dais er gemag den Ausführungsbestirnmungen zu 

den Vorschrif ten über die europäische Eignungsprufung 

(AB1. EPA 1994, 595 ff.) die Teilprufung nicht bestanden 

habe. 

III. Gegen diese Entscheidung, die am 29. September 1998 zur 

Post gegeben worden ist, hat der Beschwerdeführer am 

8. Dezernber 1998 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig 

die Beschwerdegebühr bezahit. Die Beschwerdebegründung 

1st am 21. Dezember 1998 eingereicht worden. 

IV. 	Der BeschwerdefQhrer beantragt, 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die 

europäische EignungsprUfung als bestanden zu erklären; 

die BeschwerdegebQhr zuruckzuzahlen; 

hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 
die Angelegenheit an die PrUfungskornrnission zu einer 

ausreichenden Begründung ihrer Entscheidung 

zurückzuverweisen. 

Der ursprünglich gesteilte Hilfsantrag auf Anberaumung 

einer mündlichen Verhandlung ist mit Schreiben vom 

9. August 1999 zurückgenommen worden. 
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Zur Begründung der Beschwerde macht der Beschwerdeführer 

im wesentlichen folgendes geltend: 

Die in den den Prüfern zur Verfugung gesteliten 

Bewertungsbögen enthalteneri Kriterien seien zu vage 

forrnuliert, urn angesichts des der Prufungsarbeit 

zugrunde liegenden Falles eine einheitliche Bewertung 

durch die Prüfer sicherzustellen. Ohne zusätzliche 

weitere Vorgaben könnten daher uneinheitliche 

Bewertungen durch die Prüfer entstehen. 

Die PrUfungskommission habe ihre Entscheidung vom 

29. September 1998 nicht ausreichend begründet. Eine 

soiche Begründungspflicht ergebe sich aus den 

Feststellungen in der Entscheidung T 182/88 vom 

3. November 1988. 

Eine ailgemeine Verpflichtung zur ausreichenden 

schriftlichen Begrundung der Bewertungen von 

Prufungsarbeiten ergebe sich in ubrigen aus der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der 

Bundesrepublik Deutschland, die aufgrund des 

Artikels 125 EPU hier anwend.bar sei. 

Dem Präsidenten des Europaischen Patentarnts sowie dem 

Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen 

Vertreter wurde gemd:g Artikel 27 (4) VEP in Verbindung 

mit Artikel 12 Satz 2 der Vorschriften in Disziplinar-

angelegenheiten von zugelassenen Vertretern Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben, aber keiner hat sich zur 

Beschwerde sachlich geäuiert. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde 1st zulässig. 
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Die Kaxnrner hat bereits in ihrer Grundsatzentscheidung 

D 31/89 (ABi. EPA 1991, 257) darauf hingewiesen, dag die 

Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft 

Delegation, die Prufungskornmission zur Durchführung der 

Prufung erläi.t, von der Beschwerdekarrimer nur in sehr 

beschränktem tJmfang auf ihre Rechtsgultigkeit überprüft 

werden können, well für den Erlai, soicher Bestirnmungen 

den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Es mag 

sein, dais, eine in Ausübung dieses Ermessens erlassene 

Regelung vom Beschwerdeführer als unzulanglich angesehen 

wird. Solange aber das Gesetzgebungsorgan und die ihrn 

nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht 

miibrauchen, kann die Karnmer die erlassenen 

Durchführungsbestirnmungen nur auf den jeweiligen Fall 

anwenden, auch wenn der Beschwerde führer der Meinung 

sein sollte, elne andere Regelung ware besser gewesen. 

Einen ErmessensmiIbrauch vermag die Karnmer vorliegend 

jedoch nicht zu sehen. Da es sich bei den Prüfern urn 

beruflich erfahrene und mit Prufungen. dieser Art 

vertraute Personen handelt, dürf ten die in dem vom 

Beschwerdeführer herangezogenen Bewertungsbogen 

verwendeten Kriterien "Use of Information", 

"Argumentation" und "Legal aspects" ausreichen, urn den 

Beurteilungsspielraurn für die Bewertung der jeweiligen 

Arbeit hinreichend zu bestirnmen. Abgesehen davon, dais 

eine weitere Konkretisierung schwierig sein dUrfte, 

könnte sie im übrigen das den Prüfern zustehende 

Bewertungsermessen miibräuchlich einschränken. Im 

übrigen weist der Beschwerdeführer selbst unter 

Eezugnabrne auf die Entscheidung D 12/97 (AB1. EPA 1999, 

566) zutref fend auf das nach der Bewertung durch zwei 

unabhàngige PrUfer vorgesehene Verfahren hin, urn 

eventuelle Ungleichheiten bei der Bewertung 

auszugleichen. 

Zu Unrecht beruft sich der Beschwerdeführer zur 

BegrUndung elner Verpflichtung der PrQfungskommission, 
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die angegriffene Entscheidung zu begrunden, auf die 

Entscheidung T 182/88 vom 3. November 1988. Die 

Anwendung dieser Entscheidung auf den vorliegenden Fall 

scheidet schon deshaib aus, weil sie sich auf die 

angemessene Ausubung des Ermessens durch die 

Prufungsabteilung im Rahrnen der Regel 86 (3) EPU bezieht 

und somit die Begründungspflicht nach Regel 68 (2) EPU 

voraussetzt. Wie die Karnrner aber bereits in ihrer 

Entscheidung D 12/97 (siehe oben) ausgefuhrt hat 

(Punkt 2 der Entscheidungsgrunde), sind die VEP und die 

zu ihrer Ausfuhrung erlassenen Vorschrif ten im 

\Jerhältnis zurn EPU lex specialis, d. h. soweit diese 

Regelungen nicht ausdrücklich auf das EPU Bezug nebmen, 

kommen nur sie, und nicht das EPU, zur Anwendung. Die 

VEP sehen aber für Entscheidungen in Rahmen der 

europäischen Eignungsprufung keine Begrundungspflicht 

vor und verweisen insoweit auch nicht auf Regel 68 (2) 

EPU, so dai!, diese Bestirnmung vorliegend nicht anwendbar 

ist. 

4. 	Die Berufung des Beschwerdeführers auf Grundsätze des 

deutschen Bundesverfassungsgerichts kann ebenfalls zu 

keiner anderen Beurteilung des Falles führen. Die Kammer 

hat bereits in der Entscheidung D 12/97 (siehe oben) 

festgestellt, dag es kein in den Vertragsstaaten des EPU 

verankertes und irn aligerneinen anerkanntes Verfahrens-

grundrecht der Begrundungspflicht von Prufungs-

entscheidungen gibt, dem über Artikel 125 EPU auch für 

die europäische Eignungsprufung Geltung verschaf ft 

werden rrtüsse (Punkt 3 der Entscheidungsgrunde). Soweit 

das Bundesverwaltungsgericht der Bundesrepublik 

Deutschland in der vom BeschwerdefUhrer zitierten 

Entscheidung unter Berufung auf das Bundesverfassungs-

gericht dieses Staates eine generelle Verpflichtung zur 

schriftlichen Begründung der Bewertung von Prüfungs-

arbeiten aus Verfassungsgrundsatzen abzuleiten rnüssen 

glaubt, ist diese nationale Rechtsprechung für die 

Kamrner nicht bindend. In übrigen ergibt sich aus der 
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früheren Rechtsprechung desselben Gerichts, worauE in 

der zitierten Entscheidung hingewiesen wird, daJ 

jedenfalls bis in die jUngste Vergangenheit auch in der 

Bundesrepublik Deutschland keineswegs ein höchstrichter-

lich anerkannter Grundsatz der BegrUndungspflicht von 

Prufungsentscheidungen bestanden hat. 

5. 	Aus den genannten Gründen kann der Beschwerde im Haupt- 

und Hilfsantrag nicht stattgegeben werden. Deshaib ist 

auch die Beschwerdegebühr nicht zurückzuerstatten, 

Artikel 27 (4) VEP. 

Entscheidungsforine]. 

Aus diesen Grtinden wird entschied.en: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
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